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§1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr  
  

(1) Der Verein trägt den Namen "Lärmschutz Untertür kheim"  
(2) Der Sitz des Vereins ist Stuttgart-Untertürkheim 
(3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden (bei Vereinsgründung). 
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
  

§ 2 Vereinszweck  
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung (§§ 51 ff.) in der jeweils gültigen 
Fassung 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Umweltschutzes. 
Hier besonders die Durchsetzung umweltschützender nationaler und internationaler Gesetze und 
Regelwerke den Lärmschutz der Wohnbevölkerung betreffend. 
(2) Der Satzungszweck wird verfolgt durch Öffentlichkeitsarbeit:  
 - Einrichtung und Pflege eines Internetauftritts 
 - Flugblattaktionen und Hauswurfsendungen 
 - Pressearbeit 
 - direkte Kontaktpflege und Vertretung der Bürgerinteressen gegenüber  
    ∙ kommunalen und staatlichen Stellen 
    ∙ Verbänden und Vereinigungen 
      ∙ Baulastträgern von Straßen und Schienen 
 - Führen von gerichtlichen Auseinandersetzungen zur Durchsetzung der Satzungsziele 
 - In Fällen, in denen kein Vereins- oder Verbandsklagerecht vorliegt: die finanzielle Unterstützung 
klageberechtigter Einzelbürger in Verfahren zur Durchsetzung von Lärmschutzvorschriften, 
welche die Allgemeinheit betreffen 

 
§ 3 Selbstlosigkeit  
 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keine eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins erhalten. Hiervon ausgenommen ist der Ersatz von verauslagten Aufwendungen, wie 
z.B. Gebühren und Gerichts-, Reise-, Gutachter- und Anwaltskosten bei vom Verein unterstützten 
Verfahren, die dem Satzungszweck entsprechen. 

(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 4 Mitglieder  
  

(1) Mitglieder des Vereins können alle volljährige natürlichen Personen und juristische Personen 
werden, die seine Ziele unterstützen. 
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand 
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist jederzeit möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegen-
über dem Vorsitzenden unter Einhaltung. Das Einhalten einer Frist ist nicht erforderlich. 
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins grob verstoßen hat kann es 
durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 
 
Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 
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Gegen den Beschluss zur Ausschließung kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach 
Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste 
Mitgliederversammlung entscheidet. 
 
§ 5 Beiträge  
  

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung.  
Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitglieder-
versammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung verabschieden, die Art, Umfang und 
Fälligkeit der Beitragsleistungen regelt. 
 
§ 6 Organe des Vereins  
  

Organe des Vereins sind 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand. 
 
§ 7 Mitgliederversammlung  
  

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse 
erfordert oder wenn die Einberufung von ein Viertel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter 
Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt ausschließlich per E-Mail durch den 
Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen bei gleichzeitiger 
Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungs-
schreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es 
an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Mailadresse gerichtet ist 

(4) Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle Mitgliederver-
sammlung (Online-Verfahren in gesichertem Kommunikationsraum) abgehalten werden. Auch 
eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung ist möglich.  
Die erforderlichen Zugangsdaten für die Teilnahme an virtuellen Versammlungen werden dem 
Mitglied spätestens drei Stunden vor Beginn der Veranstaltung mitgeteilt. 

(5) Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden. Dazu wird die Beschlussvorlage allen 
Mitgliedern per Post oder per E-Mail mit einer Frist von einer Woche zur Stimmabgabe vorgelegt. 
Stimmabgaben, die nicht bis zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als Enthaltungen. 

(6) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich 
für alle Aufgaben zuständig, sofern spezielle Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem 
anderen Vereinsorgan übertragen wurden. 

Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die 
Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. 
Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen 
Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung 
einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung 
zu berichten. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet auch über: 
 - Beiträge 
 - alle Geschäftsordnungen des Vereins 
 - Satzungsänderungen 
 - Auflösung des Vereins. 
(7) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig – ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder. 
(8) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
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(9) Die Mitgliederversammlung kann eine Versammlungs- und Wahlordnung (Geschäftsordnung) 
beschließen, die die Einzelheiten der Organisation und Verfahren der Versammlung und Wahl-
verfahren regelt. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme.  
Das Stimmrecht kann nur persönlich wahrgenommen werden. 
 
§ 8 Der Vorstand  
  

(1) Der Vorstand besteht aus 4 Mitgliedern. 
 - der/m Vorsitzenden, 
 - der/m Stellvertreter/in und 
 - der/m Kassenwart/in. 
 - der/m Schriftführer/in. 
Der Verein wird durch je zwei Mitglieder des Vorstands gemeinsam gerichtlich und je einzeln 
außergerichtlich vertreten. 
(2) Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt 
worden ist. 
Der Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt. 
(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. 
Der Vorstand kann für seine Tätigkeit keine Vergütung erhalten. 
(4) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben 
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.  
(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich (per E-Mail oder online) 
oder fernmündlich gefasst werden. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse 
sind ebenso schriftlich niederzulegen. 

 
§ 9 Satzungsänderungen  
  

(1) Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen 
Vereinsmitglieder erforderlich. 
Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf 
diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung (im Rahmen der satzungsgemäßen Frist) 
zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung der bisherige und der 
vorgesehene neue Satzungstext beigefügt sind. 

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungs-
änderungen müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mitgeteilt werden. 

 
§ 10 Beurkundung von Beschlüssen  
  

Die in Mitgliederversammlungen und in Vorstandssitzungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 
 
§ 11 Datenschutz  
  

(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben 
(Name, Vorname, Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer). Diese Daten werden im Rahmen 
der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. 
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§12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung  
  

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine Dreiviertelmehrheit der in der Mitglieder-
versammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger 
Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an 
a) den Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV) und/oder 
b) zu gleichen Teilen an die evangelische und katholische Kirche mit der Massgabe, die 
finanziellen Mittel ausschließlich für die Ausstattung der Kindergärten/-tagesstätten in Stuttgart-
Untertürkheim zu verwenden. 
Die mögliche prozentale Aufteilung zu a) und/oder b) wird von der beschließenden Mitglieder-
versammlung festgesetzt. 
 


